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Redaktion 
 

Gemeindeverwaltung Wintersingen 
Danièle Quenzer 
Hauptstrasse 64 
4451 Wintersingen 
 
Tel. 061 976 96 50  
E-Mail d.quenzer@wintersingen.ch / gemeinde@wintersingen.ch  
 
Öffnungszeiten Gemeindekanzlei: 
Montag   18.00 – 19.30 Uhr 
Mittwoch 09.00 – 11.00 Uhr 
 
Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten: nach Vereinbarung 
 
Redaktionsschluss Ausgabe:  März      /      April                              19. April 2023 
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Bevölkerungsstatistik 
 

Wegzüge 

Name, Vorname Wegzug per 

Schäuble-Gasser Helena 10. Januar 2023 

Alles Gute am neuen Wohnort. 
 

Geburt 

Geboren am   

28. Dezember 2022 Neela Yara Pedrolini Tochter des Gastaldo Michel & 
der Pedrolini Ayla  
 

Wir gratulieren den glücklichen Eltern zum Nachwuchs. 

 

Stand der Bevölkerung in Wintersingen bei Redaktionsschluss: 615 

 
 

Die Publikation erfolgt auf Wunsch der Personen 

 
 
 
 
 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
 
Die Gemeindeverwaltung bleibt vom Fasnachtsmontag, den 27. Februar 2023 bis 
Sonntag, 5. März 2023 geschlossen.  

Ab Montag, 6. März 2023 sind wir wieder mit den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. 
Bei Notfällen oder Todesfällen beachten Sie bitte die Informationen auf dem Anrufbe-
antworter.  

 

Die Gemeindeverwaltung wünscht Ihnen eine fröhliche Fasnacht.  
 
 

Gemeindeverwaltung 
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Wahlen und Abstimmungen vom 12. März 2023  
 

Am 12. März 2023 finden weder kantonale noch eidgenössische Abstimmungen statt.   
 
 
 
Entsorgungen 
 
Kehricht- und Grüngutabfuhr und Sperrgut 

Jeden Montagmorgen bis 07.00 Uhr 
 

Kehrichtsäcke, welche schon am Vortag oder noch früher an den Strassenrand gestellt werden, sind ein 
gefundenes Fressen für Tiere. 
Für am Vortag bereitgestellten Kehricht, benutzen Sie bitte einen schwarzen oder braunen Container 
(diese müssen nicht gechippt sein, jedoch die Säcke mit einer Abfallmarke versehen), ansonsten bitten 
wir Sie, den Kehricht erst am Morgen des Abholtages bereitzustellen. 
 

 
Papier- und Kartonsammlung 2023 

Mittwoch, 15. März 2023 
Mittwoch, 14. Juni 2023 
Mittwoch, 20. September 2023 
Mittwoch, 13. Dezember 2023 
 
Kunststoffsammlung 

Sammlung alle 14 Tage gemäss Abfallkalender GAF 
 
Elektro-Geräte, Leuchtmittel, Altöl, Altmetall, Bausperrgut, unbrennbare Abfälle 

Samstag, 4. November 2023, 10.00 – 11.30 Uhr bei der Mehrzweckhalle  
 

 
 

 
 
 
      Bestattungsunternehmen 
 
Bestattungsunternehmen   Bernhard Sutter 
      Rheinfelderstrasse 28 
      4450 Sissach 

      Tel.: 061 971 46 43      Handy.: 079 302 57 58  

      Bei Todesfall Tag und Nacht 

www.bestattungen-sutter.ch 
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Ausbildungsbeiträge (Stipendien und Ausbildungsdarlehen) 
 
Der Kanton Basel-Landschaft gewährt nach dem Grundsatz der Subsidiarität (d.h. die 
Kosten können weder durch Angehörige noch auf andere Weise aufgebracht werden) 
Ausbildungsbeiträge an folgende Ausbildungsrichtungen nach abgeschlossener obliga-
torischer Schulzeit und unter der Voraussetzung der Anerkennung der Ausbildungsstät-
te: 

• Berufslehren; 
• Fachhochschulen; 
• Fachschulen; 
• Höhere Fachschulen; 
• Maturitätsschulen; 
• Schulen für Allgemeinbildung; 
• Universitäten; 
• Vollzeitberufsschulen. 

 
Folgende Kategorien von Personen können sich um Ausbildungsbeiträge bewerben, 
sofern sie im Kanton Basel-Landschaft stipendienrechtlichen Wohnsitz haben: 

• Personen mit Schweizer Bürgerrecht einschliesslich Auslandschweizer und Aus-
landschweizerinnen mit Baselbieter Bürgerrecht; 

• Personen ohne Schweizer Bürgerrecht mit einer kantonalen Niederlassung 
(Ausweis C) oder einer Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B) mit seit fünf Jahren 
legalem Status in der Schweiz.  

 
Besondere Bestimmungen gelten für anerkannte Flüchtlinge und EU-Bürgerinnen und -
Bürger (für Details verweisen wir Sie auf unsere Webseite oder unsere Telefonnummer 
061 552 79 99). 

Bewerbung / Formulare 
Gesuche um Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen sind auf einem besonderen Formu-
lar, das bei der Abteilung Ausbildungsbeiträge, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal (Telefon: 
061 552 79 99), bezogen werden kann, vollständig ausgefüllt innerhalb der vorgeschrie-
benen Frist (s. «Eingabefristen») der Steuerbehörde bei der Wohnsitzgemeinde der El-
tern des Bewerbers oder der Bewerberin einzureichen. Von dieser wird sie nach Kon-
trolle der Angaben auf der ersten Seite und Eintrag der elterlichen Steuerfaktoren auf 
der letzten Seite direkt an die erwähnte Adresse weitergeleitet. 
Im Jahr 2023 wird voraussichtlich neu die Möglichkeit der elektronischen Gesuchsein-
reichung geschaffen. Näheres wird zu gegebener Zeit mitgeteilt werden.  

Beilagen 
Wer sich zum ersten Mal um Ausbildungsbeiträge bewirbt, hat dem Anmeldeformular 
das Zeugnis der zuletzt besuchten Schule oder das zuletzt erworbene Abschlusszertifi-
kat oder -diplom beizulegen. Besteht ein Lehr- oder Ausbildungsvertrag, so ist davon 
ebenfalls eine Kopie mit einzureichen. Zwingend ist auf dem Anmeldeformular die Sozi-
alversicherungsnummer anzugeben. 
Sind die Eltern der sich bewerbenden Person gerichtlich getrennt oder geschieden, so 
muss ein Auszug aus dem entsprechenden Urteil mit Angaben über eine allfällige 
Kindszusprechung sowie über die gerichtlich bestätigten Kindsalimente beigelegt wer-
den. Personen ohne Schweizer Bürgerrecht müssen eine Kopie der Niederlassungsbe-
willigung beziehungsweise der Aufenthaltsbewilligung beifügen, anerkannte Flüchtlinge 
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eine Kopie des sie betreffenden Asylentscheids mit Angaben über die Kantonszuwei-
sung. 
Bezieht sich das Erstgesuch auf eine Zweitausbildung, also eine Ausbildung in einer 
anderen als der angestammten Berufsrichtung, so ist dies zudem der Kommission für 
Ausbildungsbeiträge gegenüber schriftlich und belegt zu begründen. 

Eingabefristen 
Gestützt auf § 16 Absatz 2 des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge werden für die Ein-
reichung der Gesuche folgende Termine festgesetzt, wobei der Zeitpunkt der Einrei-
chung bei der Wohnsitzgemeinde der Eltern massgeblich ist: 

1. Auf den 28.02.2023 haben Gesuche für das Lehrjahr 2022/23 einzureichen: 
Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 2022 angetreten haben, oder bisherige 
Bewerber und Bewerberinnen, die in einem Vorjahr ihre Lehre begonnen haben. 

2. Auf den 30.04.2023 haben Gesuche einzureichen: 
Schüler, Schülerinnen und Studierende, die ihre Ausbildung in den Monaten Janu-
ar, Februar, März oder April 2023 beginnen, oder bisherige Bewerber und Bewer-
berinnen, die in einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer Ausbildung begonnen 
haben. 

3. Auf den 31.08.2023 haben Gesuche einzureichen: 
Schüler, Schülerinnen und Studierende, die ihre Ausbildung in den Monaten Mai, 
Juni, Juli oder August 2023 beginnen, oder bisherige Bewerber und Bewerberin-
nen, die in einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer Ausbildung begonnen haben. 

4. Auf den 31.10.2023 haben Gesuche einzureichen: 
Schüler, Schülerinnen und Studierende, die ihre Ausbildung in den Monaten Sep-
tember, Oktober, November oder Dezember 2023 beginnen, oder bisherige Be-
werber und Bewerberinnen, die in einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer Aus-
bildung begonnen haben. 

5. Auf den 29.02.2024 haben Gesuche für das Lehrjahr 2023/24 einzureichen: 
Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 2023 antreten werden. 
 

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Endtermine für die Abgabe des Formu-
lars bei der Wohnsitzgemeinde der Eltern beziehungsweise des massgeblichen Eltern-
teils; wir empfehlen dringend eine frühzeitige Einreichung, da auf verspätete Anmeldun-
gen nicht eingetreten werden kann. 

Bisherige Bezüger und Bezügerinnen von Ausbildungsbeiträgen 

Da die Prüfung der Stipendienberechnung pro Ausbildungsjahr vorgenommen wird, 
müssen auch Personen, die im Vorjahr einen Ausbildungsbeitrag zugesprochen erhal-
ten haben, ein Erneuerungsgesuch stellen; es besteht kein Automatismus.  

Auskünfte und weitere Informationen 

Für Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Ausbildungsbeiträge (Telefon: 
061 552 79 99), Rosenstrasse 25, 4410 Liestal. Weitere aktuelle Hinweise zu Ausbil-
dungsbeiträgen des Kantons Basel-Landschaft finden Sie im Internet unter: 
http://stipendien.bl.ch, die Mailadresse lautet: stipendien@bl.ch. 
 

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
Berufsbildung, Mittelschulen und Hochschulen 
Ausbildungsbeiträge 
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Einwohnergemeindeversammlung 
 
Mangels beschlussreifer Traktanden entfällt die für Mittwoch, 15. März 2023 vorgesehe-
ne Einwohnergemeindeversammlung. Die nächste Einwohnergemeindeversammlung 
findet somit am Mittwoch, 14. Juni 2023 statt. 
 
 
 
Revision Zonenplan Siedlung 

 
Die Zonenvorschriften sind regelmässig zu überprüfen, gegebenenfalls den geänderten 
Verhältnissen anzupassen und spätestens nach 15 Jahren ab Inkrafttreten zu revidie-
ren. Das Zonenreglement Siedlung der Gemeinde Wintersingen wurde im Oktober 2005 
in Kraft gesetzt. Der Gemeinderat wird deshalb, in Zusammenarbeit mit dem Sutter In-
genieur- und Planungsbüro AG, die Revision der Zonenvorschriften Wintersingen star-
ten.  
 
Für die Umsetzung eines Projektes in dieser Grössenordnung ist eine Arbeitsgruppe 
(AG) wünschenswert. Diese soll sich aus Mitgliedern des Gemeinderates, Einwoh-
ner/innen und / oder Interessierten zusammenstellen. Die Projektleitung übernimmt das 
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG.  
 
Sind Sie interessiert in der Arbeitsgruppe mitzuarbeiten und haben Vorkenntnisse in 
den Bereichen Raumplanung, Architektur, Ortsbildschutz, Naturschutz, in der Bau- und 
Planungsbranche und / oder haben jahrelange Dorferfahrung? Dann melden Sie sich 
bitte bis zum 15. März 2023 auf der Gemeindeverwaltung (Tel.: 061 976 96 50, oder 
gemeinde@wintersingen.ch).  
 
Weiter soll die Inventarisierung der Naturobjekte erfolgen. Dabei sollen schützens-
werte Naturobjekte erfasst und eingezeichnet werden. Für die Digitalisierung würde das 
Ingenieursbüro Unterstützung leisten. Interessierte Personen, die das Naturinventar er-
stellen möchten, melden sich bitte auch bis zum 15. März 2023 auf der Gemeindever-
waltung.  
 
Der Gemeinderat freut sich auf eine gute Zusammenarbeit und bedankt sich schon im 
Vorfeld für die Unterstützung aus dem Dorf.  
 
 

Mitteilungen des Gemeinderates 
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Neues Mitglied in die Umweltschutzkommission 
 
Der Gemeinderat hat Marcel Hänni per 01.01.2023 als neues Mitglied in die Umwelt-
schutzkommission gewählt. Wir danken Herr Hänni herzlich für seine Bereitschaft an 
der Mitarbeit in der Gemeinde und wünschen ihm viel Freude bei der neuen Tätigkeit.   
   
 
 
Trinkwasserkontrolle 
 
 

 
 
 

 
Das Bauinspektorat BL hat folgende Bewilligung erteilt: 
 
Rudin Markus Jauchegrube mit Laufstall,  

Neuauflage: geändertes Projekt,  
Im Brunn 1 
Parz. 496   

 
 
 
 

Baubewilligungen 
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Mitteilungen der reformierten Kirchgemeinde 



 10 

 
 

 

 

Mitteilungen der Vereine 
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Diverse Mitteilungen 
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März       

       
      Anlass     Veranstalter 

1 Mi  Fasnacht   Fasnachtsgesellschaft 

3 Fr  Cherus   Fasnachtsgesellschaft 

7 Di  Kaffitreff   Frauenverein 

10 Fr  Generalversammlung   Feldschützen 

15 Mi  Papier- und Kartonsammlung    

16 Do  Mittagstisch  Aller-Handarbeit 
Kirchgemeinde /     
Frauenverein 

17 Fr   Generalversammlung     Musikverein 

18 Sa  Skiweekend  
1.Arbeitstag Schützenhaus 
50m 

Männerriege /            
Pistolenclub 

19 So  Skiweekend   Männerriege 

20 Mo  Skiweekend   Männerriege 

24 Fr  Generalversammlung   Frauenverein 

25 Sa  
1.Arbeitstag Schützenhaus 50m 
(Ausweichdatum) 

 Waldputzete 
Pistolenclub /       
Bürgergemeinde 

31 Fr  Generalversammlung   Pistolenclub 

 

April       

       
      Anlass     Veranstalter 

2 So  Palmsonntagsgottesdienst Nusshof   Kirchgemeinde 

7 Fr   Karfreitagsgottesdienst Wintersingen Kirchgemeinde 

9 So  Ostergottesdienst Wintersingen   Kirchgemeinde 

10 Mo  Ostermontag    

13 Do  Mittagstisch   Kirchgemeinde 

15 Sa  Arbeitstag   Feldschützen 

16 So  Buurezmorge    Turnverein 

26 Mi  Bürgergemeindeversammlung   Bürgergemeinde 

27 Do  Frühlingsanlass   Frauenverein 

30 So  Wybeizli im Räbhus Widholde   Fam. Degen 

 

Veranstaltungskalender 2023 


